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ImmobIlIenrecht  MEHRWERTSTEUER

Umgang mit leerständen 
Inwiefern während eines Leerstandes einer unternehmerisch nutzbaren Immobilie das 
Recht auf Vorsteuerabzug besteht, ist abhängig von der vorangegangenen oder der  
künftigen Nutzung. Weiter ist zu prüfen, ob eine Nutzungsänderung eintritt.

tätigten werterhaltenden und wertver-
mehrenden Aufwendungen gelten folgen-
de Regeln:
– Erfolgte vor dem Leerstand eine Nut-

zung für steuerbare unternehmerische 
Tätigkeiten oder eine Vermietung mit 
Option und wird wiederum eine steu-
erbare unternehmerische Verwendung 
/ Vermietung mit Option angestrebt, 
kann der Vorsteuerabzug auf werter-
haltenden und wertvermehrenden Auf-
wendungen vorgenommen werden. 
Steht jedoch beim Beginn des Leer-
standes fest, dass die Verwendung in 
der Nutzung ändert (z.B. Vermietung 
ohne Option), kann ab dem Zeitpunkt 
der geänderten Verwendungsabsicht 
kein Vorsteuerabzug mehr getätigt 
werden. Hat die steuerpflichtige Per-
son dennoch ab dem Zeitpunkt der ge-
änderten Verwendungsabsicht einen 
Vorsteuerabzug geltend gemacht, ist 
mittels einer Korrekturabrechnung8 

(und nicht in der ordentlichen MWST-
Abrechnung) die Vorsteuer zu berich-
tigen; nebst der Rückzahlung der getä-
tigten Vorsteuer ist ein Verzugszins 
geschuldet (dieser wird von der ESTV 
gestützt auf die Korrekturabrechnung 
berechnet und in Rechnung gestellt). 
Die geänderte Verwendungsabsicht 
und der Zeitpunkt der Änderung sind 
mittels «externer Dokumente» (z. B. 
Baueingabe, Baubewilligung) zu bele-
gen.

– Erfolgte vor dem Leerstand eine Nut-
zung für eine nicht steuerbare Tätigkeit 
(z. B. Vermietung ohne Option) und er-
folgt nach dem Leerstand wiederum ei-
ne Nutzung für eine nicht steuerbare 
Tätigkeit, ist der Vorsteuerabzug wäh-
rend des Leerstandes nicht möglich.

– Erfolgte vor dem Leerstand eine Nut-
zung für eine nicht steuerbare Tätigkeit 
(z. B. Vermietung ohne Option) und 
wird nach dem Leerstand eine Nutzung 
für eine steuerbare unternehmerische 
Tätigkeit vorliegen (z. B. Vermietung 
mit Option) und kann diese geänderte 
Nutzungsabsicht auch mittels «exter-
ner Dokumente» belegt werden, be-
rechtigen die während des Leerstandes 
vorgenommenen werterhaltenden und 
wertvermehrenden Aufwendungen 
zum Vorsteuerabzug. Wird die vorge-
sehene Nutzung für eine steuerbare 
unternehmerische Tätigkeit bzw. die 
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Ausgenommen. Der Gesetzgeber hat in Art. 
21 Abs. 2 Ziff. 21 des Mehrwertsteuerge-
setzes (MWSTG) die Überlassung von 
Grundstücken und Grundstücksteilen 
zum Gebrauch oder zur Nutzung von der 
MWST ausgenommen. In der gleichen 
Gesetzesbestimmung sind demgegen-
über gewisse Leistungen im Zusammen-
hang mit Immobilien explizit als steuerbar 
erklärt. Auf diese wird nachstehend nicht 
eingegangen.1 

option. Die nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 20 und 
21 MWSTG im Zusammenhang mit Im-
mobilien von der MWST ausgenommenen 
Leistungen können freiwillig der MWST 
unterstellt werden (Option), soweit nicht 
eine ausschliesslich private Nutzung vor-
liegt (Art. 22 MWSTG).

VorsteuerAbzug. Die steuerpflichtige 
Person kann im Rahmen ihrer unterneh-
merischen Tätigkeit den Vorsteuerabzug 
vornehmen, wenn die entsprechenden 
Nachweise nach Art. 28 MWSTG vorlie-
gen. Der Anspruch auf Vorsteuerabzug ist 
ausgeschlossen, wenn die bezogenen 
Vorleistungen für die von der MWST aus-
genommenen Leistungen verwendet wer-
den. Im Ergebnis besteht somit bei Vor-
leistungen für die Verwendung mit 
Immobilien ein Anspruch auf Vorsteuer-
abzug, sofern die Immobilie für die unter-
nehmerische steuerbare Leistungserbrin-
gung verwendet wird oder wenn die 
Immobilie entgeltlich Dritten überlassen 
wird und für die Versteuerung der Entgel-
te optiert wurde (Art. 22 MWSTG).2 Wird 
die Immobilie nur teilweise unternehme-
risch genutzt, ist die Vorsteuer entspre-
chend zu korrigieren.3

nutzungsänderung. Fallen die Vorausset-
zungen des Vorsteuerabzugs nachträg-
lich weg oder treten diese nachträglich 
ein, liegt eine für die MWST relevante 
Nutzungsänderung vor. Der bisher vorge-
nommene oder bisher nicht mögliche 
Vorsteuerabzug auf wertvermehrenden 
Aufwendungen (Investitionen oder Gross-
renovationen4) ist nachträglich zu korri-
gieren.5

Abgrenzung zwischen Vorübergehender 
Verwendung und LeerstAnd. Eine ledig-
lich vorübergehende Verwendung der Im-

mobilie liegt vor, wenn die Änderung der 
Verwendung während maximal 12 Mona-
ten erfolgt. In diesem Fall unterbleibt die 
Abrechnung der Nutzungsänderung; eine 
Korrektur der Vorsteuer hat für diese Zeit 
zu erfolgen.6

Demgegenüber liegt ein mehrwert-
steuerlich relevanter Leerstand vor, wenn 
eine Immobilie bzw. ein Immobilienteil 
vorübergehend nicht genutzt wird (z.B. 
wegen Unvermietbarkeit). Eine zeitliche 
Begrenzung des Leerstandes ist nicht 
festgelegt.7 Die während der Zeit des 
Leerstandes anfallenden Aufwendungen 
(wertvermehrende Investitionen oder 
Grossrenovationen) sowie werterhaltende 
Unterhaltsaufwendungen und Betriebs-
kosten sind grundsätzlich gleich zu be-
handeln wie bei der vorgängigen Vermie-
tung.

FoLgen des LeerstAndes. Die nachstehen-
den Ausführungen stützen sich auf die 
Ausführungen der Eidg. Steuerverwal-
tung (ESTV) in der MWST-Branchen-Info 
17 Liegenschaftsverwaltung / Vermietung 
und Verkauf von Immobilien, Ziff. 6.81.

Falls sich die Nutzung nach dem Leer-
stand ändert (Zu- oder Abnahme des Ver-
hältnisses der steuerbaren bzw. von der 
Steuer ausgenommenen Tätigkeiten), 
liegt eine Nutzungsänderung vor. Ist eine 
Abnahme zu verzeichnen, ist die Vorsteu-
erkorrektur (Eigenverbrauch nach Art. 31 
MWSTG) zu bemessen. Ist eine Zunahme 
zu verzeichnen, ist ebenfalls die Vorsteu-
erkorrektur (Einlageentsteuerung nach 
Art. 32 MWSTG) zu bemessen. Als Zeit-
punkt der Nutzungsänderung gilt der Be-
ginn des neuen Mietverhältnisses oder 
der veränderten Eigennutzung. Die ge-
mäss den Bemessungsregeln für den Ei-
genverbrauch bzw. Einlageentsteuerung 
vorzunehmenden Abschreibungen sind 
für die angefallenen wertvermehrenden 
Aufwendungen vor dem Leerstand vorzu-
nehmen. Für die während des Leerstan-
des getätigten wertvermehrenden Auf-
wendungen sind keine Abschreibungen 
vorzunehmen. Entsprechend den Bemes-
sungsregeln für Eigenverbrauch und Ein-
lageentsteuerung fallen die werterhalten-
den Aufwendungen ohne 
Anlagekostencharakter (mit der Ausnah-
me bei Grossrenovationen) nicht in die 
Bemessung. 

Für die während des Leerstandes ge-
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Vermietung mit Option jedoch nicht 
umgesetzt, muss die zu viel geltend ge-
machte Vorsteuer für die betreffenden 
Steuerperioden vollumfänglich korri-
giert werden. Ein Verzugszins wird 
nicht erhoben, sofern die Korrektur in 
der Abrechnungsperiode, in welcher 
die geänderte Nutzungsabsicht eintritt, 
korrigiert wird.9

ergebnis. Die MWST-Aspekte beim Leer-
stand und die möglichen relevanten Nut-
zungsänderungen, welche zu Vorsteuer-
korrekturen führen können, sind zu 
beachten. Der Dokumentation zum Nach-
weis der massgebenden Sachverhalte 
muss die notwendige Aufmerksamkeit ge-
widmet werden. 
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 Für die während des leerstan-
des getätigten werterhaltenden 
und wertvermehrenden Aufwen-
dungen gelten besondere regeln 
für den Vorsteuerabzug.» (Foto: Autor)


